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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTEfUUM FÜI\ JUSTIZ 

10.165-2/72 

An den 

der Beilagen zu den srenographisdlen Protokollen des Nation.:tlrdes 
. ... .. 

XIII. GesetzgebU;.,gspedod~---:-----·-

'Herrn Präsidenten des Nationalrats 

Parlarnont 

1010 

zu Z. 254/J-NR/1972 

Die mir am 4. 2. 1972 übersandte schriftliche An­

frage der Herren Abgeordneten zum Nationalrat Dr.Broesigke 

und Genoss(=m~ betreffend die Tätigkeit bei Amtshandlungen 

in Konkursen, beantworte ich wie folgt: 

Die Gebühren der Vollstrecker (Zehr- und Gang­

gelder) für die Amtshandlungen im Konkurs richten sic11 

derzei t nach der Zehr- und Ga 1!ß:e; e 1 der-Verordn.,E.n~ 12.4]._ 

Nach § 2. Z. 1 dieser Verordnung erhalten die Vollstreckel.' 

für die Aufnahme eines ,;,rnven~~aE.~ im Konkurs das Doppelte 

der Gebühr nach § 2. Z. 2. für jede andere Vollstreckungs­

handlung. Richtig ist, daß diese Verordnung eine Gebühr 

für die ~- oder 122.i.§,!~eluns: im Konkurs nicht ausdrück­

lich vorsieht. In der Praxis w'ird jedoch für diese Tätig-­

keit die im § 2 Z. 2. vorgesehene Gebühr verrechnet. Damit 

erhalten die Vollstrecker dafür eine Entschädigung in 

derselben Höhe';.!ie f'ür die Durchführung einer Fahrnis­

pfändung I wenngleich diese im Durchschlli tt der Fälle viel 

aufwendiger ist. 

Wegen der vom Bundeskanzleramt anläßli,ch der letzten 

Novelle zur angeführten Verordnung, BGBl.Nr. 79/19'70, er­

neut erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken hat nun das 

Bundesmini.sterium für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundes-
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kanzleramt und dem Bundesrninisterium f'ür F'inanzen. ein 

Bun:,1.~e s e tz_.ü 12~t:J-~~..A.!!!i.~!.:;11: ur:gen ff.$­

Ti c .h:.t:1 i c}1.~;r'~ Va :!"J:'§'!~~~.J;..;te}~_=( Vo bl~~.::_E..122 
F.!2.,S'~~.~l.~.!.::J enti-lorfen. Dieser Entirorf klärt 

auch die Frage, ob und in vrelcher Höhe Gebühren für 

eine Ver~ und Ents.;~~e..l.!.:l:o:ß: im Kar ... kurs zu entrichten 

sind. 

Ich beabsichtige, diesen Entwurf' nach den für 

die allernächste Zeit zu erwartenden abschließenden Ge­

sprächen mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium 

für Finanzen so,fie der Gewerkschaft der i.i:ffentlich Be-

diensteten und dem Zentralaussehuß bGim Bundesmini-

sterium für Justiz dem allgemeinen Begutachtungsver­

fahren.zuzuleiteno Ich muß i.n diesem Zusammenhang al~ 

lerdings darauf hinw'eisen, daß der Reclun:cngshof in sei­

nem Tätigkeitsbericht l'ür das V e1'1.;rD. 1 tungsjahr 1970 ge­

gen das bestehende System der Regelung der Gebühren der 

Vollstrecker sch,,,ere Bedenken aufgezeigt hai;. 

Was nun die !.ill.~1sill der Vollstreck(~r i.n den 

Fä].len j.hrer .Beiziehung . im Konkurs anbelangt, so kann 

diese in einem GebUhrengesetz nicht geregelt werden. 

Sie bestimmt sich nach. dem zuständigen Ver:fahrensgesetz. 

Das gil tauch i'ür den Begri:ff' des r~.-0,..eY..'2!::!§2:1.:!2.~Ji. So 

gi.bt der § 77 der Konkurso:cdnung dem GE:richt die ~löglich­

keit, die im Einzelfall erforderlichen sichernden Maß­

nahtnen anzuordnen und den Volistrecke:t~ mf t ihrer Durch­

führung zu beau:ftragen. Dieser ist hier - anders als bei 

bestimmten Vollzugshandlungen nach der Exekutionsordnung -

an den besonderen Auftrag des Gerichtes im Einzelfall 

gebunden; er hat keinerlei :r:--:ni;scheldungsbefugnis und ist 

bloßes Vollzugsorgan. 

Das Bundesministerium für Justiz vermeint, daß 

diese Regelung den Bedür:fnissen der Praxis entspricht) 

außtu'dem';; auch zur J<~rfüllung der in das Ermessen· des 

Gerichtes gestellten Aufträge an den Vollstrecker ausreicht. 
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Diese Ansicht stützt sich auf' mehrere Wahrnehmungsbe­

richte der Präsidenten der Oberlandesgerichte, die 

in keinem Fall auf' die in der Anfrage angefUhrten Un­

klarheiten aufmerksam gemacht haben. Es hat aber auch 

y;eder die Gewerkschaf't der öffentlich Bediensteten 

noch der er't",ähnte Zentralau:5schuß, die in den letzten 

J'ahren .dederhol t in. der Frage der Zehr- und Ganggelder 

an das Bundesministerium für J'ustiz herangetreten sind, 

auf irgendwelche Mängel dieser Art hingewiesen. 

Diese Überlegungen haben. es bisher auch entbehr­

lich gemacht, das Vorgehen der Vollstrecker bei der 
i 

Ver- und Entsiegelung oder bei der Durchführung einer 
i 

anderen Sj,cherungsmaßnahme im Konkurs i.n einem Erlaß! 

oder im Dienstbuch für die Vollstrecker näher zu re-: 

geln. Daher werden auch im P. 168 des pienstbuchs für 

die Vollstrecker unter der Überschrift "Errichtung des 

Inventars in. Ko:ckursfäl1en" nur die ei.nschlägigen Ee·· 

stimmungen der Konkursordnung (§§ 96 t 171) wi.ederge­

geben. 

23. Närz 1972 

Der Bundesminister: 
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